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der Müller und Mischfuttererzeuger 

Alle Landesinnungen 

Fachzeitungen 
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Eiweißfütterung von Geflügel und Schweinen  
 
  
 
 

Übergangsregelung für die 5 % - Abweichung bei der biologischen Eiweißfütterung von 

Geflügel und Schweinen  

 

Wir freuen uns, Sie zu informieren, dass die Bundesinnung eine Übergangsregelung für die 5 %-

Abweichung bei der biologischen Eiweißfütterung von Geflügel und Schweinen erreichen 

konnte. 

Das zuständige Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat 

uns nunmehr eine schriftliche Stellungnahme zu diesem Thema übermittelt. 

 

Diese Stellungnahme besagt, dass die 5 %-Regelung in Österreich im Jahr 2022 weiterhin in der 

derzeitigen Form angewendet werden kann. 

 

Das heißt, dass trotz der Einschränkung dieser Möglichkeit auf Jungtiere (also Junggeflügel und 

Ferkel bis 35 kg) in der neuen Bio-Verordnung VO (EU) 2018/848 im Jahr 2022 keine 

entsprechenden Verstöße und keine Maßnahmensetzung bei der Verwendung von bis zu 5 % 

nichtbiologischer Eiweißfuttermittel in der Fütterung von älterem Geflügel und älteren 

Schweinen (bei Einhaltung der auch bisher geltenden Bedingungen) im Maßnahmenkatalog für 

die biologische Produktion, worin es um das Vorgehen bei Bio-Verstößen geht, vorgesehen sind. 

 

Die weitere Ausgestaltung der Regelung ab 01.01.2023 soll im Laufe des Jahres 2022 erarbeitet 

und kundgemacht werden. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20210101&qid=1639556092331
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Bei eventuellen Futterexporten sowie innergemeinschaftlichen Lieferungen informieren Sie sich 

bitte über die rechtlichen Bestimmungen am Ort des Inverkehrbringens. 
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